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 Veröffentlicht am 20.12.1990

Norm

ABGB §1174

Rechtssatz

Steht fest, daß die Leistung des Kondiktionsklägers erst nach der Versteigerung, also erst nach Setzung des

vereinbarten unerlaubten Verhaltens des Beklagten, erbracht wurde, so fehlt es an einem Grund für eine Kondiktion.
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